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(4) Die Freiheitsstrafe wird in staatlichen Strafvollzugseinrichtungen 
vollzogen. Die Strafgefangenen sollen durch eine vom Strafzweck be
stimmte, nach ihrer Tat, Persönlichkeit und Strafdauer differenzierte 
Ordnung, kollektive gesellschaftlich nützliche Arbeit, kulturell-erziehe
rische Einwirkung und Betätigung sowie durch berufliche und allgemein- 
bildende Förderungsmaßnahmen erzogen werden, künftig die sozialistische 
Gesetzlichkeit gewissenhaft zu achten und ihr Leben gesellschaftlich ver
antwortungsbewußt zu gestalten.

(5) Das Gericht kann zur besseren Erziehung unter Berücksichtigung 
der Persönlichkeit des Verurteilten, der Umstände der Tat und der 
Wirkung vorangegangener Straf- und Erziehungsmaßnahmen im Urteil 
festlegen, daß der Strafvollzug in Abweichung von den allgemeinen Voll
zugsbestimmungen in einer anderen Vollzugsart durchzuführen ist.

(6) Das Bestreben der Verurteilten zur Wiedergutmachung und Bewäh
rung ist unter differenzierter Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte durch 
die Übertragung verantwortlicher Aufgaben im Arbeitsprozeß und bei 
der Festigung der Disziplin sowie durch kulturelle Betätigung zu ent
wickeln und zu fördern.

§40

Dauer der Freiheitsstrafe
(1) Die Freiheitsstrafe wird für eine bestimmte Zeit (zeitige Freiheits

strafe) oder lebenslänglich ausgesprochen. Die Dauer der zeitigen Frei
heitsstrafe beträgt mindestens sechs Monate und höchstens fünfzehn Jahre.

(2) Die Freiheitsstrafe kann ausnahmsweise auch für die Dauer von 
drei bis sechs Monaten ausgesprochen werden, wenn die verletzte Straf
rechtsnorm auch Strafen ohne Freiheitsentzug androht. Dabei ist im 
Urteil besonders zu begründen, warum keine Strafe ohne Freiheitsentzug 
ausgesprochen wird.

(3) Die Dauer der Freiheitsstrafe wird nach vollen Monaten berechnet.
§41

Haftstrafe
In den gesetzlich vorgesehenen Fällen wird auf Haftstrafe erkannt, 

wenn dies zur unverzüglichen und nachdrücklichen Disziplinierung des 
Täters notwendig ist. Haftstrafe wird für die Dauer von einer Woche 
bis zu sechs Wochen ausgesprochen. Während ihres Vollzuges ist gesell
schaftlich nützliche Arbeit zu leisten.

.§42
Arbeitserziehung

(1) In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann auf Arbeitserziehung 
erkannt werden, wenn der Täter arbeitsfähig ist und auf Grund seines 
asozialen Verhaltens zur Arbeit erzogen werden muß. Die Arbeitserzie
hung beträgt mindestens ein Jahr und dauert so lange, bis der Erzie-
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